
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 
Schul-, Kultur- und Sportamt 110/2008 

 
 
Betreff: 
 
Errichtung eines neuen Bildungsganges am Berufskolleg Ahlen 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 20.11.2008 
Berichterstattung: Frau KORR´in Schreier   

 
Kreisausschuss 05.12.2008 
Berichterstattung: Herr KD Dr. Börger   

 
Kreistag 12.12.2008 
Berichterstattung: Herr KD Dr. Börger   

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja nein 
   
Produkt  Nr.       Bez.       
   
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr.       Bez.       
     
Betrag  a) für den Zweck veranschlagt und  a)       EUR 

b) nunmehr erforderlich b)       EUR 
  

1) Investitionsauszahl./einmalige Aufwendungen: 
 
insgesamt:       EUR  
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

2) Lfd. Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) jährlich: 
 
insgesamt:       EUR 
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bildungsgang „Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, FOS 12 B“ nach 
Anlage C 10 APO-BK zum Schuljahr 2009/2010 am Berufskolleg Ahlen des Kreises 
Warendorf wird befürwortet. 
 
 



 3

 
Erläuterungen: 
 
Das Berufskolleg Ahlen plant, zum Schuljahr 2009/2010 den Bildungsgang 
„Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, FOS 12 B“ nach Anlage  C 10 der APO-
BK einzurichten. 
 
Mit Errichtung dieses neuen Bildungsganges erwerben Schülerinnen und Schüler mit 
Fachoberschulreife und abgeschlossener Berufsausbildung eine erweiterte 
Allgemeinbildung, vertiefte berufliche Kenntnisse und die Fachhochschulreife. Diese 
berechtigt sie unmittelbar zum Studium an einer Fachhochschule. 
 
Das Berufskolleg Ahlen möchte mit einer Fachoberschule 12 B einen Beitrag zur 
Verbesserung der Durchlässigkeit und der Anschlussfähigkeit beruflicher Abschlüsse 
leisten sowie den Strukturwandel mit gestalten.  
Die Nachbarkreise haben gegen die Errichtung des Bildungsganges keine Bedenken 
geäußert. 
 
Die personellen und sachlichen Ressourcen für die Einrichtung des Bildungsganges sind 
gesichert, so dass voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


